
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/5/26 1Ob46/66
(1Ob47/66), 4Ob515/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1966

Norm

JN §44

Rechtssatz

Hat in einer der in § 44 JN aufgezählten Rechtssachen ein örtlich unzuständiges Gericht entschieden, so ist wohl die

"endliche" (die Rechtssache beendende) Entscheidung nichtig, nicht aber das dieser Entscheidung vorangegangene

Verfahren.

Entscheidungstexte

1 Ob 46/66

Entscheidungstext OGH 26.05.1966 1 Ob 46/66

Veröff: EvBl 1966/432 S 551 = JBl 1967,531

4 Ob 515/74
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